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Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 Helaba 
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
 

 

 

 

 

 
 

Stadt-/Kreisverwaltung 
- Jugendamt –  
Im Bereich des Landschafts- 
Verbandes Rheinland 
 
nachrichtlich: 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Kommunale Spitzenverbände 

  15.05.2023 
42.31.FZ-23/24 
 
Frau Gamze Avkan 
Tel    0221 809-4211 
Fax   0221 8284-2533 
gamze.avkan@lvr.de 

Rundschreiben Nr. 42/10/2023 
 
Neue Familienzentren im Kindergartenjahr 2023/2024 
Eröffnung der Antragsphase in KiBiz.web 
 
Mein Rundschreiben Nr. 42/5/2023 vom 13.03.2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Antragsphase für die Förderung der neuen Familienzentren nach § 43 Abs. 2 KiBiz 
ist in KiBiz.web freigeschaltet. 
 
Der Antrag ist spätestens am Donnerstag, den 15.06.2023 über KiBiz.web zu stellen.  
 
Bitte schicken Sie mir den Antrag einschließlich der tabellarischen Anlage auch unter-
zeichnet zu. Falls der Beschluss des Jugendhilfeausschusses zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht erfolgt ist, kann dieser in einer angemessenen Frist nachgereicht werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Antragsfrist sowohl für die Einrichtungen gilt, die aufgrund 
der zugewiesenen neuen Kontingente erstmals ab 2023/2024 als Familienzentrum ge-
fördert werden sollen, als auch für zertifizierte Familienzentren, für die nun erstmals ein 
zweiter Zuschuss beantragt werden soll.  
 
Die Frist gilt außerdem für diejenigen Einrichtungen, die seit dem Kindergartenjahr 
2022/2023 gefördert werden und bis 15.03.2023 noch nicht zertifiziert wurden und die 
insofern noch nicht im KiBiz-Zuschussantrag berücksichtigt werden konnten.  
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Im Übrigen verweise ich auf mein oben genanntes Rundschreiben.  
 
Für Fragen steht Ihnen die oben genannte Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
In Vertretung 
 
 
Knut Dannat 
LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 
 
 
 


